
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Besten Dank für Ihr Interesse an unsere Leistungen. Mit der Entgegennahme Ihres Auftrages bei GRÜTER EVENTMANAGEMENT GMBH (nachfolgend 
GEM genannt) kommt zwischen Ihnen und GEM ein Vertrag zustande. Wir bitten Sie deshalb, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig 
zu lesen. 
 
2. Vertragsgegenstand 
Der Veranstalter verpflichtet sich, bei der von Ihnen gewünschten Aktivität die Leistungen zu erbringen, welche er gemäss den Beschreibungen in 
seinem Angebot anbietet. Spezielle Wünsche können nach Absprache mit dem Veranstalter berücksichtigt werden. Allfällige Mehrkosten werden 
vom Kunden getragen. 
 
3. Vertragsabschluss 
Mit der Entgegennahme Ihrer schriftlichen Auftragsbestätigung beim Veranstalter kommt ein Vertrag zwischen Ihnen und GEM zustande. Ab die-
sem Zeitpunkt werden die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag für Sie und GEM wirksam. 

4. Preise 
Die Preise für die Veranstaltungen/Events ersehen Sie aus dem Ihnen zugestellten Angebot / Auftragsbestätigung. Sie sind in Schweizer Franken, 
exkl. MwSt. Preisänderungen werden ausdrücklich vorbehalten. Unvorsehbare Mehrkostenzuschläge können nach dem Auftrag durch GEM an Sie 
verrechnet werden.

5. Zahlungsbedingungen
Die Zahlungsmodalitäten sind wie folgt: 1/3 bei Auftragsvergabe, 1/3 kurz vor dem Auftrag / Event oder Veranstaltung und 1/3 im Anschluss nach 
dem Auftrag / Event oder Veranstaltung. Werden die Zahlungen nicht rechtzeitig geleistet, so ist der Veranstalter berechtigt, berechtigt die Leis-
tungen zurückzuhalten oder den Vertrag aufzulösen. Allfällige Annulationskosten werden gemäss Ziffer 6 beim Kunde eingefordert. Rechnungen 
für bestellte Gutscheine sind wie kurzfristige, definitive Buchungen in jedem Fall zu bezahlen (auch bei Annullation!). Es gilt eine Zahlungsfrist von 
10 Tagen. Die Gutscheine werden anschliessend zugestellt.

6. Annullation oder Änderung der Buchung durch den Kunden
Eine Annullation durch den Kunden vor Auftrag/Event oder Veranstaltung ist GEM mittels eingeschriebenem Brief unter Angabe des Grundes mit-
zuteilen. Alle bereits erhaltenen Dokumente (Angebote, Bestätigungen etc.) sind dem Brief beizulegen. Erst wenn alle Unterlagen beim Veranstal-
ter eingetroffen sind, wird die Abmeldung gültig. Bei jeder Annullation wird dem Kunden folgender Anteil der Arrangementskosten in Rechnung 
gestellt:

In einigen Fällen tritt GEM als Vermittler auf. Für die Betreuung dieser Leistungen ist GEM berechtigt, einen Aufschlag von 15% zu berechnen. 
Anpassungen und Adressänderungen bereits zugestellter Rechnungen sowie Rechnungssplittungen verrechnen wir mit einem Administrations- 
aufwand von zusätzlich CHF 50.– pro Auftrag.

Zahlungserinnerungen werden gratis versandt, bei der 1. Mahnung werden CHF 30.– und bei der 2. Mahnung CHF 50.– verrechnet. 
Anschliessend leiten wir rechtliche Schritte ein.

7. Materialschäden
Sämtliche Materialschäden von diversem Equipment am Veranstaltungsort und Eventtag werden in Rechnung gestellt.

8. Veranstaltung
Die Veranstaltung kann vom Veranstalter abgesagt oder geändert werden, wenn Kunden/Teilnehmer durch Ihre Handlungen und Unterlassungen 
berechtigten Anlass dazu geben. In diesem Fall treten die Bestimmungen gemäss Ziffer 5 in Kraft. Wird die Aktivität infolge höherer Gewalt, Wet-
ter- und Naturverhältnissen, behördlichen Massnahmen oder Sicherheitsrisiken gefährdet oder verunmöglicht, kann der Veranstalter die Aktivität 
absagen oder vorzeitig abbrechen. Der bezahlte Preis wird abzüglich der vom Veranstalter bereits gemachten Aufwendungen zurückerstattet.

9. Haftung
GEM verpflichtet sich seinen Kunden gegenüber, die Veranstaltungen/Events gewissenhaft und fachlich einwandfrei vorzubereiten und durchzu-
führen. Der Veranstalter steht ein für Mängel bei der Durchführung der Aktivität, sofern es sich um einen verschuldeten Ausfall von vereinbarten 
Leistungen oder um Änderungen handelt, die einem Minderwert gleichkommen. 
 
Der Veranstalter lehnt jede Haftung ab für Schädigungen und Nachteile jeder Art, die auf kein oder leichtes Verschulden des Veranstalters oder der 
Hilfspersonen zurückzuführen sind. Für Handlungen des Veranstalters oder Hilfspersonen haftet der Veranstalter nur, wenn jene in der Haftbarkeit 
des Veranstalter liegen.

10. Beanstandungen
Allfällig erlittene Schäden oder Beanstandungen sind der GEM sofort schriftlich bekanntzugeben. Schadenersatzansprüche müssen innerhalb von 
zwei Wochen nach Beendigung der Veranstaltung schriftlich, mittels eingeschriebenem Brief, beim Veranstalter eingehen. Allfällige Beweismittel 
sind beizulegen.

11. Veranstalter
GRÜTER EVENTMANAGEMENT GMBH, Obernauerstrasse 34, CH-6010 Kriens (LU)


